
>	SOBau  
>	Aus- und Weiterbildung – Vertiefungsseminarseminar

	 „Visualisierung in Verhandlung, Mediation und vor Gericht“
 
>	 27. Februar 2009, DAV-Haus, Berlin

Seminarinhalt	
Visualisierung hilft, komplizierte Sachverhalte und rechtliche Situationen auf den Punkt zu bringen und für alle  
Beteiligte – auch juristischen Laien – transparent und nachvollziehbar zu machen. Visualisierung bietet zugleich Detail 
und Übersicht. Man arbeitet an einem „Bild“, das Übereinstimmungen und Differenzen bis in die Verästelungen der 
Argumentation zeigt. Das Seminar wird mit praktischen Übungen in das Spektrum der Möglichkeiten, Visualisierung  
in jedem Stadium des Verfahrens zu nutzen, einführen.

Seminarmethodik >  Vortrag, praktische Übungen

Referent >  Prof. Dr. Stephan Breidenbach, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder

Termin 	>  Berlin: 27. Februar 2009, 10.00 Uhr – 18.00 Uhr 	

Teilnahmebescheinigung >  Es wird eine Teilnahmebescheinigung gemäß § 15 FAO über max. 6,0 Stunden erstellt.

Seminarort >  ���DAV-Haus, Tagungsraum im Erdgeschoss, Littenstraße 11, 10179 Berlin  
Übernachtungsmöglichkeiten: Park Inn Hotel Berlin-Alexanderplatz, Tel. 030-2389-0 
Derag Hotel Großer Kurfürst, Neue Roßstr. 11-12, Tel. 030-24600-0

Seminargebühr >  EUR 500,00. Die Seminargebühr ist mehrwertsteuerfrei.

Information und Organisation > DeutscheAnwaltAkademie, Herr Frank Ritter
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030-726153-181, Fax: 030-726153-188, ritter@anwaltakademie.de
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Teilnahme 

 Ja, ich möchte am SOBau-Vertiefungsseminar in Berlin teilnehmen. (V.-Nr. 91103-08)         EUR 500,00

Name, Vorname

Kanzlei

Telefon, Fax

E-Mail

Straße

PLZ / Ort

Datum / Unterschrift

Stornierung > Bitte informieren Sie uns schriftlich bis spätestens zehn Tage vor Beginn der Veranstaltung über eine  
etwaige Verhinderung. In diesem Fall erheben wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von EUR 18,00. Sollte uns Ihre  
Absage bis fünf Tage vor Beginn der Veranstaltung erreichen, ist die Hälfte der Tagungsgebühren zu zahlen. Sie zahlen  
die volle Tagungsgebühr, wenn uns Ihre Stornierung erst nach den genannten Fristen erreicht.




